
Dieser Klagegrund ist in drei Teile untergliedert:

A. Das Gericht habe verkannt, dass die Abgabe auf nicht
ausgeführten C-Zucker als Zoll anzusehen sei, da sie den
gleichen Zweck habe wie Zoll.

B. Das Gericht habe verkannt, dass die die Art und Weise der
Bemessung der Abgabe auf nicht ausgeführten C-Zucker
darauf hindeute, dass die Abgabe als Zoll anzusehen sei.

C. Das Gericht habe verkannt, dass die Art und Weise der
Bemessung des zu erhebenden Betrages auf nicht ausge-
führten C-Zucker darauf hindeute, dass die Abgabe als Zoll
anzusehen sei.

Dritter, hilfsweise geltend gemachter Rechtsmittelgrund

Bei der Prüfung des von der Rechtsmittelführerin in ihrer Klage-
schrift hilfsweise geltend gemachten zweiten und dritten Klage-
grundes habe das Gericht gegen Gemeinschaftsrecht verstoßen.

Dieser Rechtsmittelgrund ist in zwei Teile untergliedert:

A. Das Gericht gehe bei der Prüfung des von der Rechtsmittel-
führerin in ihrer beim Gericht erster Instanz eingereichten
Klageschrift angeführten zweiten Klagegrundes über den
Rahmen des Rechtsstreits hinaus.

B. Das Gericht übergehe zu Unrecht den von der Rechtsmittel-
führerin hilfsweise geltend gemachten dritten Klagegrund.

Vierter, hilfsweise geltend gemachter Rechtsmittelgrund

Verstoß gegen die Grundsätze der Gleichbehandlung, der
Rechtssicherheit und der Billigkeit.

Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
gegen das Großherzogtum Luxemburg, eingereicht am 14.

Februar 2005

(Rechtssache C-70/05)

(2005/C 82/46)

(Verfahrenssprache: Französisch)

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat am 14.
Februar 2005 eine Klage gegen das Großherzogtum Luxemburg
beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften einge-
reicht. Die Klägerin wird vertreten durch Denis Martin als
Bevollmächtigten, Zustellungsanschrift in Luxemburg.

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften beantragt,

1. festzustellen, dass das Großherzogtum Luxemburg gegen
seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 2000/78/EG des
Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allge-
meinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehand-
lung in Beschäftigung und Beruf (1) verstoßen hat, indem es
nicht die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften erlassen hat, um der Richtlinie nachzukommen;

2. dem Großherzogtum Luxemburg die Kosten des Verfahrens
aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie in das innerstaatliche
Recht sei am 2. Dezember 2003 abgelaufen.

(1) ABl. L 303 vom 2.12.2000, S. 16.

Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
gegen das Großherzogtum Luxemburg, eingereicht am 14.

Februar 2005

(Rechtssache C-71/05)

(2005/C 82/47)

(Verfahrenssprache: Französisch)

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat am 14.
Februar 2005 eine Klage gegen das Großherzogtum Luxemburg
beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften einge-
reicht. Bevollmächtigter der Klägerin ist Mikko Huttunen,
Zustellungsanschrift in Luxemburg.

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften beantragt,

1. festzustellen, dass das Großherzogtum Luxemburg dadurch
gegen seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 2002/30/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. März
2002 über Regeln und Verfahren für lärmbedingte Betriebs-
beschränkungen auf Flughäfen der Gemeinschaft (1)
verstoßen hat, dass es nicht die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften erlassen hat, um der Richtlinie
nachzukommen, oder diese jedenfalls der Kommission nicht
mitgeteilt hat;

2. dem Großherzogtum Luxemburg die Kosten des Verfahrens
aufzuerlegen.
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Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie in die innerstaatliche
Rechtsordnung sei am 28. September 2003 abgelaufen.

(1) ABl. L 85 vom 28.3.2002, S. 40.

Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
gegen die Französische Republik, eingereicht am 15.

Februar 2005

(Rechtssache C-73/05)

(2005/C 82/48)

(Verfahrenssprache: Französisch)

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat am 15.
Februar 2005 eine Klage gegen die Französische Republik beim
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eingereicht.
Bevollmächtigte der Klägerin ist Nicola Yerrell, Zustellungsan-
schrift in Luxemburg.

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften beantragt,

1. festzustellen, dass die Französische Republik dadurch gegen
ihre Verpflichtungen aus dem EG-Vertrag verstoßen hat,
dass sie nicht alle Rechts- und Verwaltungsvorschriften
erlassen hat, die erforderlich sind, um der Richtlinie
2000/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 22. Juni 2000 zur Änderung der Richtlinie 93/104/EG
des Rates über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung
hinsichtlich der Sektoren und Tätigkeitsbereiche, die von
jener Richtlinie ausgeschlossen sind (1), nachzukommen,
und/oder der Kommission diese Vorschriften nicht mitgeteilt
hat;

2. der Französischen Republik die Kosten des Verfahrens
aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie in das innerstaatliche
Recht sei am 1. August 2003 abgelaufen.

(1) ABl. L 195 vom 1. August 2000, S. 41.

Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
gegen das Großherzogtum Luxemburg, eingereicht am 15.

Februar 2005

(Rechtssache C-74/05)

(2005/C 82/49)

(Verfahrenssprache: Französisch)

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat am 15.
Februar 2005 eine Klage gegen das Großherzogtum Luxemburg
beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften einge-
reicht. Bevollmächtigte der Klägerin ist Nicola Yerrell, Zustel-
lungsanschrift in Luxemburg.

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften beantragt,

1. festzustellen, dass das Großherzogtum Luxemburg dadurch
gegen seine Verpflichtungen aus dem EG-Vertrag verstoßen
hat, dass es nicht alle erforderlichen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften erlassen hat, um der Richtlinie
2000/79/EG vom 27. November 2000 über die Durchfüh-
rung der von der Vereinigung Europäischer Fluggesell-
schaften (AEA), der Europäischen Transportarbeiter-Födera-
tion (ETF), der European Cockpit Association (ECA), der
European Regions Airline Association (ERA) und der Inter-
national Air Carrier Association (IACA) geschlossenen Euro-
päischen Vereinbarung über die Arbeitszeitorganisation für
das fliegende Personal der Zivilluftfahrt (1) nachzukommen,
oder nicht dafür gesorgt hat, dass die Sozialpartner im Wege
von Vereinbarungen die notwendigen Vorkehrungen treffen,
und/oder diese der Kommission nicht mitgeteilt hat;

2. dem Großherzogtum Luxemburg die Kosten des Verfahrens
aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie in die innerstaatliche
Rechtsordnung sei am 1. Dezember 2003 abgelaufen.

(1) ABl. L 302 vom 1.12.2000, S. 57.

2.4.2005C 82/24 Amtsblatt der Europäischen UnionDE


